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Dritte Verordnung1 
über Rechnungsführung und Statistik 

vom 28. Januar 1982

Zur Änderung der Verordnung vom 20. Juni 1975 über Rech
nungsführung und Statistik (GBl. I Nr. 31 S. 585) in der Fas
sung der Zweiten Verordnung vom 10. Juli 1980 (GBl. I Nr. 22
S. 215) wird folgendes verordnet: '

§ 1
Der § 1 Abs. 4 wird wie folgt ergänzt: „soweit nicht nach 

den Festlegungen gemäß § 27 Absätze 1 bis 3 zu verfahren 
ist.“

§ 2
Der Abs. 5 des § 23 wird aufgehoben.

§3
Der Abs. 4 des § 26 wird aufgehoben.

§4
(1) Die Absätze 1 und 2 des § 27 erhalten folgende Fassung:

1 Zweite Verordnung vom 10. Juli 1980 (GBl. I Nr. 22 S. 215)

„(1) Für die zentralgeleiteten Betriebe der Industrie und des 
Bauwesens, die in reduziertem Umfang planen und abrech
nen, legen die Generaldirektoren der Kombinate zur Erhö
hung der Aussagefähigkeit der Kostenstellenrechnung und zur 
Durchsetzung der Kostenträgerrechnung für Haupterzeugnisse 
die entsprechenden Anforderungen an die betriebliche Rech
nungsführung und Statistik fest.

(2) Über die Vervollkommnung der Kostenrechnung gemäß 
Abs. 1 in den örtlichgeleiteten Betrieben und Kombinaten ent
scheiden die zuständigen Minister auf Vorschlag der Vor
sitzenden der Räte der Bezirke.“

(2) Im Abs. 4 des § 27 ist an Stelle „gemäß Abs. 3“ zu setzen: 
. „gemäß den Absätzen 1 bis 3“.

§5
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Berlin, den 28. Januar 1982

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h 
Vorsitzender


